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Gesetzesmaterialien 

§ 82 SGB XII: Begriff des Einkommens 

(1) 1Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Aus-
nahme der Leistungen nach diesem Buch, der Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwen-
dung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der Renten oder Beihilfen 
nach dem Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie an Körper 
oder Gesundheit, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz. 2Einkünfte aus Rückerstattungen, die auf Vorauszah-
lungen beruhen, die Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz erbracht haben, 
sind kein Einkommen. 3Bei Minderjährigen ist das Kindergeld dem jeweiligen 
Kind als Einkommen zuzurechnen, soweit es bei diesem zur Deckung des not-
wendigen Lebensunterhaltes, mit Ausnahme der Bedarfe nach § 34, benötigt 
wird. 

(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen 

1. auf das Einkommen entrichtete Steuern, 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Ar-

beitsförderung, 
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen 

Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach 
Grund und Höhe angemessen sind, sowie geförderte Altersvorsorgebei-
träge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Minde-
steigenbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes nicht über-
schreiten, 

4. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausga-
ben, 

5. das Arbeitsförderungsgeld und Erhöhungsbeträge des Arbeitsentgelts im 
Sinne von § 43 Satz 4 des Neunten Buches. 

(3) 1Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung ist ferner ein Betrag in Höhe von 30 vom Hundert des Ein-
kommens aus selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit der Leistungsbe-
rechtigten abzusetzen, höchstens jedoch 50 vom Hundert der Regelbedarfsstu-
fe 1 nach der Anlage zu § 28. 2Abweichend von Satz 1 ist bei einer Beschäfti-
gung in einer Werkstatt für behinderte Menschen von dem Entgelt ein Achtel 
der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 zuzüglich 50 vom Hundert 
des diesen Betrag übersteigenden Entgelts abzusetzen. 3Im Übrigen kann in 
begründeten Fällen ein anderer als in Satz 1 festgelegter Betrag vom Einkom-
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men abgesetzt werden. 4Erhält eine leistungsberechtigte Person mindestens 
aus einer Tätigkeit Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a 
oder 26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, ist abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Ein-
kommen zu berücksichtigen. 

(3a) 1Für Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, ist ein Betrag 
in Höhe von 40 Prozent des Einkommens aus selbständiger und nichtselbstän-
diger Tätigkeit der Leistungsberechtigten abzusetzen, höchstens jedoch 65 
Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. 2Für Personen, die 
Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhalten, gilt Satz 
1 bis zum 31. Dezember 2019 entsprechend. 

[…] 

§ 85 SGB XII: Einkommensgrenze 

(1) Bei der Hilfe nach dem Fünften bis Neunten Kapitel ist der nachfragenden 
Person und ihrem nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner die 
Aufbringung der Mittel nicht zuzumuten, wenn während der Dauer des Bedarfs 
ihr monatliches Einkommen zusammen eine Einkommensgrenze nicht über-
steigt, die sich ergibt aus 

1. einem Grundbetrag in Höhe des Zweifachen der Regelbedarfsstufe 1 
nach der Anlage zu § 28, (Regelbedarfstufe 1 beträgt 2017 409,00 €) 

2. den Aufwendungen für die Unterkunft, soweit diese den der Besonderheit 
des Einzelfalles angemessenen Umfang nicht übersteigen und 

3. einem Familienzuschlag in Höhe des auf volle Euro aufgerundeten Betra-
ges von 70 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 
28 für den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner und 
für jede Person, die von der nachfragenden Person, ihrem nicht getrennt 
lebenden Ehegatten oder Lebenspartner überwiegend unterhalten wor-
den ist oder für die sie nach der Entscheidung über die Erbringung der 
Sozialhilfe unterhaltspflichtig werden. 

[…] 

§ 87 SGB XII: Einsatz des Einkommens über der Einkommensgrenze 

(1) 1Soweit das zu berücksichtigende Einkommen die Einkommensgrenze 
übersteigt, ist die Aufbringung der Mittel in angemessenem Umfang zuzumu-
ten. 2Bei der Prüfung, welcher Umfang angemessen ist, sind insbesondere die 
Art des Bedarfs, die Art oder Schwere der Behinderung oder der Pflegebedürf-
tigkeit, die Dauer und Höhe der erforderlichen Aufwendungen sowie besondere 
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Belastungen der nachfragenden Person und ihrer unterhaltsberechtigten Ange-
hörigen zu berücksichtigen. 3Bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 4 und 5 
und blinden Menschen nach § 72 ist ein Einsatz des Einkommens über der Ein-
kommensgrenze in Höhe von mindestens 60 vom Hundert nicht zuzumuten. 

[…] 

§ 135 SGB IX (ab 2020): Begriff des Einkommens 

(1) Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 ist die Summe der 
Einkünfte des Vorvorjahres nach § 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes 
sowie bei Renteneinkünften die Bruttorente des Vorvorjahres. 

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung eine erhebliche Abweichung 
zu den Einkünften des Vorvorjahres besteht, sind die voraussichtlichen Jahres-
einkünfte, des laufenden Jahres im Sinne des Absatzes 1 zu ermitteln und zu-
grunde zu legen. 

§ 136 SGB IX (ab 2020): Beitrag aus Einkommen zu den Aufwendungen 

(1) Bei den Leistungen nach diesem Teil ist ein Beitrag zu den Aufwendungen 
aufzubringen, wenn das Einkommen im Sinne des § 135 der antragstellenden 
Person sowie bei minderjährigen Personen der Eltern oder des Elternteils im 
Haushalt lebenden Eltern oder des Elternteils die Beträge nach Absatz 2 über-
steigt. 

(2) Ein Beitrag zu den Aufwendungen ist aufzubringen, wenn das Einkommen 
im Sinne des § 135 überwiegend 

1. aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder selbständi-
gen Tätigkeit erzielt wird und 85 Prozent der jährlichen Bezugsgröße 
nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches übersteigt oder 

[…] 

§ 137 SGB IX (ab 2020): Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen 

(1) Die antragstellende Person im Sinne des § 136 Absatz 1 hat aus dem Ein-
kommen im Sinne des § 135 einen Beitrag zu den Aufwendungen nach Maßga-
be der Absätze 2 und 3 aufzubringen. 

(2) Wenn das Einkommen die Beträge nach § 136 Absatz 2 übersteigt, ist ein 
monatlicher Beitrag in Höhe von 2 Prozent des den Betrag nach § 136 Absatz 2 
bis 4 übersteigenden Betrages als monatlicher Beitrag aufzubringen. 
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Der nach Satz 1 als monatlicher Beitrag aufzubringende Betrag ist auf volle 10 
Euro abzurunden. 

(3) Der Beitrag ist von der zu erbringenden Leistung abzuziehen. 
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